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Mitgliedsgemeinden sind: Asbach-Sickenberg, Birkenfelde, Dietzenrode/Vatterode, Eichstruth,
Lenterode, Lutter mit OT Fürstenhagen, Mackenrode mit OT Weidenbach, Röhrig,
Schönhagen, Steinheuterode, Thalwenden, Uder mit OT Schönau, Wüstheuterode

AmtsblAtt

Uder
der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinde Dietzenrode/Vatterode
- Der Bürgermeister   26. Mai 2023

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Dietzenrode/Vatte rode nachfolgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2023 bekannt.
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend ge macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 2/2023 vom 3. April 2023 hat der Gemein-
derat die Haushalts satzung für das Haushaltsjahr 2023 mit 
Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 22. Mai 2023 
die Haushaltssat zung sowie den Haushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der Haushaltsplan liegt vom 24. Juni bis 11. Juli 2023 während 
der Dienstzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Käm-
merin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 Uder öffentlich aus. Des 
Weiteren besteht bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme.

Homburg
Bürgermeister

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode, 

Landkreis Eichsfeld 
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 55 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
März 2023 (GVBl. S. 127), erlässt die Gemeinde Dietzenrode/
Vatterode folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt,
er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit

224.400 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit

79.500 EUR

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 280 v.H.
b) für Grundstücke (B) 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 37.400 EUR festgesetzt.

§ 6
Es gilt der am 3. April 2023 beschlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Dietzenrode/Vatterode, 26. Mai 2023
Homburg Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Uder
- Der Bürgermeister -   5. Juni 2023

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Uder nachfolgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 bekannt.
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend ge macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 7/2023 vom 11. April 2023 hat der Gemein-
derat die Haushalts satzung für das Haushaltsjahr 2023 mit 
Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 2. Juni 
2023 die Haushaltssat zung sowie den Haushaltsplan ge-
nehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der Haushaltsplan liegt vom 24. Juni bis 11. Juli 2023 während 
der Dienstzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Käm-
merin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 Uder öffentlich aus. Des 
Weiteren besteht bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme.

Martin
Bürgermeister
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Haushaltssatzung  
der Gemeinde Uder,  
Landkreis Eichsfeld 

für das Haushaltsjahr 2023
Auf Grund des § 55 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 
2023 (GVBl. S. 127), erlässt die Gemeinde Uder folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt,
er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit

4.590.200 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit

1.252.600 EUR

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 280 v.H.
b) für Grundstücke (B) 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 765.000 EUR festgesetzt.

§ 6
Es gilt der am 11. April 2023 beschlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Uder, 5. Juni 2023
Martin Bürgermeister   (Siegel)

Ankündigung von Kartierungsarbeiten

Gemeinde Asbach-Sickenberg  
der Verwaltungsgemeinschaft Uder

Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und Ten-
neT TSO GmbH planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reichen den Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung 
SuedLink. Aktuell läuft für den Abschnitt C2 von SuedLink in 
Hessen (Landesgrenze Niedersachsen/Hessen bis südlich 
Landesgrenze Hessen/Thüringen) das Planfeststellungs-
verfahren. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens finden 
Kartierungsarbeiten statt.

Die biologischen Kartierungen dienen der Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage, um die Vereinbarkeit von SuedLink 
mit dem Natur- und Artenschutz zu prüfen.

Umfang der Kartierungen
Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen 
Lebenszyklen der Fauna und Flora. Auch Art und Umfang der 
Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die 
kartiert wird und können – je nach Artengruppe – in Form von 
Begehungen und Sichtbeobachtungen, aber auch durch das Aus-
bringen von Lockstöcken oder Hand- und Kescherfänge erfolgen.

Informationen zu den Kartierungsarbeiten
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte, private und öffentliche Wege und im Einzelfall 
Grundstücke zu betreten und/oder zu befahren. In der Regel wer-
den sie zu Fuß durchgeführt und dauern – je nach Ziel der Kar-
tierung – zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden pro Tag.

Eventuelle Schäden
Durch die Kartierungsarbeiten werden im Regelfall keine Schä-
den verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kom-
men, werden diese durch TransnetBW GmbH bzw. durch die von 
ihr beauftragten Firmen zeitnah beseitigt oder entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3 Energiewirtschaftsge-
setz (EnWG) entschädigt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten er-
gibt sich aus § 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) in Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. An dieser 
Stelle wurden bereits Kartierungsarbeiten für SuedLink in der 
Gemeinde Asbach-Sickenberg ortsüblich angekündigt. Über die 
in den Flurstücklisten und Planunterlagen bereits ausgewiese-
nen Flurstücke hinaus ist die Betretung zusätzlicher Flurstücke 
bzw. sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Diese zusätzli-
chen Kartierungsarbeiten finden im Zeitraum vom 01.08.2023 
bis 31.12.2023 statt. Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung 
werden den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten 
die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG 
mitgeteilt. Die betroffenen Grundstücke bzw. Untersuchungen 
ergeben sich aus entsprechenden Flurstücklisten und zugehöri-
gen Planunterlagen, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden 
(genauer Auslageort: siehe Infokasten unten). Mitarbeitende der 
TransnetBW GmbH oder von ihr beauftragte Firmen informieren 
die von den genannten Maßnahmen berührten Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten zusätzlich schriftlich, sofern im Rahmen 
der Kartierungen temporäre Installationen (z. B. Nistkästen oder 
Lockstöcke) ausgebracht werden. Aufgrund der Größe des Un-
tersuchungsgebiets und der Vielzahl der Eigentümerinnen und 
Eigentümer sowie Nutzungsberechtigten wird es leider nicht 
möglich sein, jede Person im Vorfeld persönlich über das Betre-
ten seiner bzw. ihrer Grundstücke bzw.
Wege für die Nutzung als Zuwegung zu informieren.

Kartierungsarbeiten in der Gemeinde Asbach-Sickenberg 
der Verwaltungsgemeinschaft Uder
Zeitraum: 01.08.2023 bis 31.12.2023

Auslageort der Flurstücklisten und Planunterlagen zur öf-
fentlichen Einsicht:
Verwaltungsgemeinschaft Uder,
Bauamt im Rathaus, Siedlung 14, 37318 Uder

Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der ausgelegten Unter-
lagen nur nach telefonischer Anmeldung unter Telefonnummer 
036083 480-10 möglich ist.

Kontakt für Rückfragen
TransnetBW GmbH
+49 (0) 800 / 380 47 01
suedlink@transnetbw.de
www.suedlink.com

Bei Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der bauvorberei-
tenden Maßnahmen stehen wir Ihnen zur Verfügung.
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